
Vorlage-Nr.: 4150/2023 Seite 1 von 3

Landratsamt Greiz
Landrat

Amt für Zentrale Verwaltung,
Schule, Kultur, Sport

Beschlussvorlage Vorlage Nr.: 4150/2023

Tagesordnungspunkt

Schenkung von Frau Christel Behling und Frau Katharina Behling an die Staatliche Bücher-
und Kupferstichsammlung Greiz im Sommerperpalais

Beschlussvorschlag

1. Das Angebot der Erben Frau Christel Behling und Frau Katharina Behling, dem Landkreis
Greiz und hier der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz im Sommerpalais
folgende Kunstobjekte des Künstlers Herrn Heinz Behling zu schenken, wird angenommen:

1. Arbeiten auf Papier 2.257 Stück

2. Fotografien 6 Stück

3. Fotomontagen 22 Stück

4. Buchillustrationen für 12 Bücher 478 Stück.

2. Dem Vertrag, der als Anlage beigefügt ist, wird zugestimmt.

Martina Schweinsburg

Beratungsfolge Art Termin Abstimmung

Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 31.05.2023



Vorlage-Nr.: 4150/2023 Seite 2 von 3

1. Problem und Regelungsbedürfnis

Der Künstler Herr Heinz Behling lebte von 1920 bis 2003. Er war einer der wichtigsten
Karikaturisten der ehemaligen DDR und der Hauptzeichner des Satiremagazins
„EULENSPIEGEL“.

Die Erben Frau Christel Behling und Frau Katharina Behling haben sich nun entschlossen,
das Lebenswerk des Ehemannes und Vaters (Anlage 1) dem Sommerpalais zur Schenkung
anzubieten.

Durch die Staatliche Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz wird eingeschätzt, dass diese
Werke eine echte Bereicherung darstellen.

Im Zusammenhang mit dieser Schenkung soll den Erben vom Landratsamt Greiz eine
Spendenquittung ausgestellt werden, basierend auf deren Wertangaben zu den Werken des
Künstlers.

Mit der Annahme dieser Schenkung sind für die Staatliche Bücher- und Kupferstich-
sammlung Greiz keinerlei zusätzliche finanzielle Belastungen und Forderungen verbunden.

Seitens des Landratsamtes Greiz ist eine Bewertung der Schenkungsgegenstände nicht
möglich.

2. Lösung

Das Angebot der Erben Frau Christel Behling und Frau Katharina Behling, der Staatlichen
Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz im Sommerpalais den Kupferstich zu schenken,
wird angenommen.
Es wird ein Vertrag geschlossen, der unter anderem den Eigentumsübergang und die
Verwertungsrechte regelt. Der Vertrag ist als Anlage 2 der Vorlage beigefügt.

3. Alternativen

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport lehnt die Schenkung und den diesbezüglichen
Vertrag ab.
Damit geht das Eigentum an dem oben genannten Kunstobjekt nicht an den Landkreis Greiz
über.

Anlagen

Anlage 1 - Angebot einer Schenkung mit Aufzählung der Kunstobjekte
Anlage 2 - Übertragungsvertrag
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4. Finanzielle Auswirkungen ja nein
auf den Kreishaushalt

Gesamtkosten der Maßnahme: €

Veranschlagung im Haushaltsjahr: 2023

HH-Stelle:

HH-Ansatz: €

Erläuterung:

Schenkung durch der Erben Frau Christel Behling und Frau Katharina Behling in Höhe von
55.260,00 €

4.1 Mehrbedarf ja nein

Höhe des Mehrbedarfes: €

Deckung des Mehrbedarfes:

über- / außerplanmäßiger ja nein
Eigenmittelbedarf

Höhe des über- / außerplanmäßigen
Eigenmittelbedarfes €

4.2 Folgekosten /-lasten ja nein

Erläuterung:

Greiz, 23.05.2023 Greiz, 23.05.2023

Gez.: Marion Becker Gez.: Enrico Neunübel
_______________________ ____________________
Amtsleiterin Kämmerei Abteilungsleiter I


